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MEMORIAL[BEZUEGLICH DES TOGGENBURGER LANDRECHTSSTREITS]

"Hieraus wird . Mehr dan Ueberfleissig Zu erseahen sein wie weit sieh die Tog-

genburger in ihrer Eitlieh gesehwornen pflieht unt Schuldigkeit verlohren

Unangesechen sie allezeit in dem Mund füehren , Ja an Jren lantsgemeinen mit

dem Mehr sich verbunden , Jro . . . Gnadeyi [ den Abt von St . Gallen , Leodegar

Bürgisse  r ] als Natürlicher Oberkeit , alless das Jrige in dem Minderen

unt Mehreren ohn berüert Zue lassen , in Einem athen Zug aber das widrige

füehren.

Es erhellet sich Zue gleich wie die arglistikeit dess Calvinischen Geists die

arme Catolische an der Nasen herumb unt in Eine zue ihrem gantzlichen ruin

dienende ihrung füehren , welche albereit die dem Catolischen relligions in-

teresse höchst schedliste paritet Eingängen da der Lantrath vor demme alle

pollici Ordnungen und Criminal process , auch andere dess lantss anligenheiten

bis anhin allezeit beratschlaget , unt verhandlet , der mit Mehrerem theill

der Catolischen besitz wäre , anitzo Zue gleichen setzent , ohne ob Man sein

Zuerichten mit dem hinzuethuen , weil man nit sechen könne , das in einer for-

vallenter Materi Man so unglückh hat , und Sich nit Eines Mehrs Vergleichen

solte können , weil auch ein Jeder sach dem Mehrern theil Zue folgen hat ist
2

keines presidii oder obtmans von Nöthen , fals [ ?] aber dass unglückh so gross,

dass die Vota gleich aussfiehlen , unt Man sich nit vereinen wurd , solte alss-

dan an beden theilen ein obtman zue dem Entscheid erkiset werden ; Gleich wie

auch durch dis ein wares Zangeisen eingerichtedt also auch dem Catolischen

wesen Zum höchsten schaden dienet . Dass der bisanhero in Eines Lantvogts unt

von Jr . . . gnaden verordneter lants Raths disposition dependierenter Lants

Seckeil , welcher bis haro respective der Catolischen relligion einzige stüt¬

zen wäre , also müesse getheilet werden , welcher doch nit vill über Mentschen

gedenckhen von dem . . . Lang auss gnaden überlassenen fra [ n ] zosischen Pensio¬

nen unt abzug geltem seinen Ursprung Empfangen ! Unt also liederlicher weiss
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hat Muessen verscherzet werden . Ob nit den lantherlichen Hechten hiermit ein

unleiterlicher Eingriff beschechen ; Unt darmit Mit dem Catolischen wessen

widerimb in denen hären unvermerckht einen Empfindlichen streich gegeben,

wird bei Jedem verstendigen liecht Zu schliessen sein da sie alle pfründen

wider alte herkhommenheiten unt Recht hinfüro Zu besezen unt mithin gemehret

dass Zwar ein Catolischer an der lantsgmein mit Namen ein Zuosatz für ein

Lantman aufgenommen worden , hingegen aber etwelche von der anderen relligion

die ausert dem lant gesessen , unt wegen Nit emeüwerten Lantrechten laut Lant-

ordnung das Lantrecht verwürcket haben auf ein ungewonte weis auch wider re¬

integriert , unt für lantleüth erkkänt worden . Will geschwigen des Eigentheti-

gen Undemembes ein gantz Neüw regiment Zue formieren dem fürsten seine Ambts-

leüth aus unt abzuoschaffen Unt andere dergleichen Sachen auch vil Mehr Mas¬

sen dan die gemein red , unt lantruef ist , das sie den [ Anführern im Land¬

rechtsstreit , Johann Rudolf ] Keller  unt [ Niklaus ] Riedlinger [ =Rüd-

l i n g e r ] für eine recombenz Jedem eine Compagnie zu werben begünstiget.

Alles Sachen die in warheit von schädlichen Consequenzen unt dahero umb so

vill weniger Zu verachten , sonder billichen Zue eröffnen damit hierüber dem

hochanseliche Stant unt Vorohrt [ Luzern ] die erforderliche information unt an

ander . . . Catolische Cantons , so es für guet unt Thuentlich sollte angesehen

werden , die Comunication beschechen Mogint.

Zue bemerckhen sein wird , das von den hierbei versierete interesse unser . . .

relligion nit laut Zu Sprechen , damit die andere nit anlass Nemben hierüber

die frag der paritet , wie letsteres Mahl [ an der gemeineidg . am 23 . Mai be-

ginnenden Tagsatzung ?] in Baden beschechen , aber Möchten Vorzuekehren , son¬

der allein mit den Unbiligen unt widerrechtlichen proceduren her für Zuebre-
chen . "

1 ) Zur Datierung : s . HBLS V 736 , Art . Rüdlinger , wo vermerkt wird , dass dieser
1709 einen "Hauptvergleich " entwarf , der auf eine völlige Parität der Re¬
ligionsparteien hintendierte.

2 ) Dieses Wort teilweise zerstört.
3 ) s . EA VI 2 , 1511 b (Seite 1512 ) . An dieser Tagsatzung nahm übrigens

Beat Jakob  II . Zurlauben als Vertreter von Stadt und Amt Zug teil.

-  Blatt 208 v  leerAH 63 , 207 - 208
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